
 

 
 
 

Vorlage-Nr. 
1570/2010 

Der Oberbürgermeister  

Dezernat, Dienststelle 
I/32/321 

 Freigabedatum 
20.04.2010 

 

Beschlussvorlage 

 

zur Behandlung in öffentlicher Sitzung
 
Betreff 
Änderung der 1. Ordnungsbehördlichen Verordnung für 2010 vom 18.12.2009 über das 
Offenhalten von Verkaufsstellen in verschiedenen Kölner Stadtteilen 
 

 
Beschlussorgan 
Rat 
 
 
 
Beratungsfolge  Abstimmungsergebnis 
 
Gremium 

 
Datum/ 
Top 

zugestimmt 
Änderungen 
s. Anlage 
Nr.

abge-
lehnt 

zu-
rück-
ge-
stellt

 
verwiesen in 

ein-
stim-
mig 

mehr- 
heitlich 
gegen 

Bezirksvertretung 8 (Kalk) 04.05.2010       

Wirtschaftsausschuss 10.06.2010       

Ausschuss Allgemeine Verwal-
tung und Rechtsfra-
gen/Vergabe/Internationales 

07.06.2010       

Rat 17.06.2010       

 
 
Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative 
Der Rat beschließt gemäß § 41 der Gemeindeordnung NRW in Verbindung mit § 6 Ladenöff-

nungsgesetz NRW (LÖG NRW) den Erlass der als Anlage 1 beigefügten Ordnungsbehördlichen 

Verordnung über das Offenhalten der Verkaufsstellen im Stadtteil Rath/Heumar am 19.09.2010 

von 13:00 bis 18:00 Uhr. 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 

 
 
Nein  

 
ja, Kosten der Maßnah-
me 

Zuschussfähige Maßnahme 
ggf. Höhe des Zuschusses 

 
nein 

 
ja 

   Jährliche Folgekosten 
   a) Personalkosten             b) Sachkosten 

    €  % €   € € 

 
Jährliche Folgeeinnahmen (Art, Euro) Einsparungen (Euro) 
  

 
 
 
Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen 
1. Der Rat hat in seiner Sitzung vom 17.12.2009 die 1. Ordnungsbehördliche Verordnung für 

2010 über das Offenhalten von Verkaufsstellen gemäß § 6 LÖG NRW für verschiedene Köl-

ner Stadtteile verabschiedet (Vorgangs-Nummer 4902/2009). 
Inhalt dieser Verordnung war unter anderem eine Sonderöffnung im Stadtteil Rath/Heumar 

am Sonntag, dem 29.11.2010 von 13 bis 18 Uhr. 

2. Die Interessengemeinschaft Rath/Heumar e.V. teilt der Verwaltung mit Schreiben vom 

31.03.2010 mit, dass der Termin 29.11.2010 nicht realisiert werden kann.  

Sie bittet um Aufhebung dieses Termins.  

Des Weiteren beantragt sie die Genehmigung eines verkaufsoffenen Sonntags am 

19.09.2010 in der Zeit von 13 bis 18 Uhr.  

Dieser verkaufsoffene Sonntag soll anlässlich eines Handwerkermarktes auf dem Gelände 

vor dem Bürger- und Vereinszentrum in Rath/Heumar erfolgen. 

Der Termin 19.09.2010 ist im Rahmen des Modells „21+3“ bereits vom Rat freigegeben wor-

den. 

3. Die Verwaltung bittet um Aufhebung des Termins Sonntag, dem 29.11.2010 von 13 bis 18 

Uhr und Verschiebung auf Sonntag, dem 19.09.2010 von 13 bis 18 Uhr. 

 
 
 
Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr. 
 
 
 


